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dies in ganz praktischer Weise dadurch zu erreichen, dass sie fiir den Hauptteil des Buches
die alte Orthographie beibehilt, demselben aber die Regeln und Worterverzeichnisse der neuen
Orthographie nach den preussischen, sichsichen, bayerischen, Osterreichischen und schweize-
rischen Regelbiichern vorausschickt. Der Anhang bietet dazu eine wertvolle Ergénzung, indem
er teils alte Worter, die im Hauptteile fehlen, teils neue Worter, namentlich aus dem Gebiete
des Post- und Gerichtswesens, anfiihrt; einige dem Zeitungsjargon entnommene Worter, wie
Gastin, Schriftner, platziren, wiirden wir dabei gern vermissen. 4. C.

Der deutsche Stil von Dr. Karl Ferdinand Becker. Neu bearbeitet von Dr.
Otto Lyon. Dritte Auflage. In 12—15 Lieferungen a 50 Pfg. Leipzig,
G. Freytag. Prag, F. Tempsky, 1883.

Ein recht verdienstliches Unternehmen, Beckers Lehrbuch vom deutschen Stil in einer
neuen, den Forderungen der Gegenwart angepassten Auflage herauszugeben. Becker hat
zuerst mit selbstindigem, philosophischem Geiste den Versuch gemacht, die Regeln des
deutschen Stils aus den Gesetzen der deutschen Sprache herzuleiten; sein Buch verdient
deshalb trotz mancher Liicken den Vorzug vor allen landliufigen Stilbiichern, welche die
wichtigsten Fragen des deutschen Stils entweder mit sehr oberflichlichem Geiste, oder in Nach-
ahmung der antiken Rhetorik mit sehr unselbstiindigem Geiste behandeln. Schade nur, dass
Becker in allzu gelehrtem Stile schreibt — ein Lehrer fiir Lehrer; er bedarf, um weiteren
Kreisen verstindlich zu werden, erst eines Dolmetschers. Aus den uns vorliegenden beiden
ersten Lieferungen der neuen Auflage ersehen wir mit Vergniigen, dass der Bearbeiter bemiiht
ist, dieser Schwierigkeit, soweit es angeht, abzuhelfen, indem er fremdartige Ausdriicke der
Gelehrtensprache durch deutsche Worte und veraltete Beispiele durch Proben aus den Werken
moderner Schriftsteller ersetzt, indem er an manchen Orten Entbehrliches weglidsst und an
anderen Orten erklirende Zusitze bringt. 4. C.

Satzbaw und Wortfolge in der deutschen Sprache. Dargestellt und durch
Belege erldutert von Professor Dr. Daniel Sanders. Berlin, Abenheim’sche
Verlagsbuchhandlung (G. Joél), 1883.

Unter Anfiihrung zahlreicher Beispiele aus den Werken unserer Klassiker und moderner
Schriftsteller erortert der Verfasser die schwierigeren Fragen des Satzbaus und der Wort-
stellung, welche in den gebriuchlichen Lehrbiichern der deutschen Grammatik entweder gar
nicht, oder nur oberflichlich behandelt werden, und bietet damit eine wertvolle Ergénzung zu
seinem vortrefflichen ,,Worterbuch der Hauptschwierigkeiten in der deutschen Sprache.*

ANC
Dr. W. Gétz, kleine Schweizergeschichte. Orell Fissli & Co., Ziirich. Klein

80, 33 Seiten, 50 Cts.

Ein hochst originelles Biichlein! Auf 33 Seiten (kleinen Formats) die ganze Schweizer-
geschichte von den Pfahlbauten an bis 1874, inbegriffen chronologische Tafel und Register!
Im Fluge werden nur die hervorragendsten Erscheinungen vaterlindischer Geschichte beriihrt
— auf zwei Seiten z. B. kommt man vom Kappelerkrieg bis zu Henzi! — und als Ersatz
eingehender Schilderung werden sodann ansprechende Chronikstellen, Verse aus alten und
neuen Liedern, poetische Redensarten, die sich leicht einprigen, mitunter nicht ganz passend,
eingeflochten. Fiir die Schule unpraktisch, mag das Biichlein Wert haben fiir eine nach
eingehender Verarbeitung des Geschichtsstoffes folgende Gesamtrepetition. C. D.

Péddagogische Chronik.

Gesetzgebung. Das franzisische Volksschulgesetz soll jetzt mit einigen
Anderungen, die durch besondere Verhéltnisse bedingt sind, auch in Algerien zur
Anwendung gelangen. Einer amtlichen Kundgebung zufolge ist jede Gemeinde der
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Kolonie verpflichtet, eine oder mehrere Schulen fiir die europdischen und ein-
heimischen Kinder zu errichten; die daraus erwachsenen Kosten werden teils von
den Gemeinden, teils vom Staate bestritten. Die Schule muss streng konfessionslos
sein, Kinder aller Bekenntnisse obne Unterschied aufnehmen und der Religions-
unterricht ausserhalb der Schulgebéude erteilt werden. Schulpflichtig sind vor-
laufig die europdischen Kinder von sechs bis dreizehn Jahren; was die arabischen
Kinder betrifft, so wird eine Primie von 300 Fr. fiir diejenigen unter ihnen
ausgesetzt, welche franzosisch lernen. Die Lust zum Schulbesuche soll durch
die Austeilung von Schuhwerk, Kleidern u. s. w. wihrend der ganzen Dauer
der Schulzeit rege gehalten werden. Spiter soll die Schulpflicht auch auf die
Kinder der Einheimischen ausgedehnt werden. (Fr. Sch. Z.)
Japanesisches Schulgesetz. Aus Japan geht jetzt eine Korrespondenz durch
die deutsche Presse, welche folgende wortliche Ubersetzung der hauptsichlichsten
Bestimmungen des dortigen Schulgesetzes mitteilt, das im Ganzen 50 Paragraphen
enthdlt und am 28. Dezember 1880 in zweiter verbesserter Auflage verdffent-
licht worden ist. 1. Alle Unterrichtsangelegenheiten des ganzen Reiches sollen
unter der Aufsicht des Unterrichtsministers stehen. 2. Lehranstalten sind:
Volksschulen, hohere Schulen (d. h. Gymnasium und Realschulen), Universititen,
Seminare, Hochschulen und Ackerbauschulen, Handelsschulen und Gewerbeschulen.
3. Die Volksschule ist eine Lehranstalt, in der man den Kindern den sogen.
allgemeinen Unterricht zu erteilen pflegt. Die Lehrgegenstinde sind: Sitten-
lehre, Lesen, Schreiben, Arithmetik, Geographie und Geschichte; nach dem
Ortszustand auch Zeichnen, Singen und Turnen, und auch noch Umrisse der
Physik, der Physiologie und der Naturgeschichte; fiir die Madchen ist die Néh-
kunst erforderlich. 4. Hohere Schule ist eine Lehranstalt, an der man zu
Forschungen in den Spezialwissenschaften, Jurisprudenz, Medizin, Literatur an-
geleitet wird. 6. Seminare sind Lehranstalten zur Heranbildung von Lehrern.
9. Die Dorfer und Stéddte sollen, selbstdndig oder vereinigt, eine oder mehrere
Volksschulen einrichten, so dass die schulpflichtigen Kinder keinen Mangel an
Unterricht leiden. 13. Schulpflichtig ist jedes Kind vom 6. bis 14. Lebensjahr,
also acht Jahre. 14. Die Eltern und Vormiinder sind verpflichtet, das Kind zu
einer Volksschule zu schicken. 15. Die Eltern und Vormiinder sollen das
betreffende Kind, wenn es kein Zeugnis einer dreijahrigen Volksschulbildung
hat, wenigstens 16 Wochen jedes Jahr zur Schule schicken, ausser wenn
uniiberwindliche Hindernisse entgegenstehen. Selbst wenn es das Zeugnis
hat, soll das Kind die Schule besuchen, so lange es einen entschuldbaren Grund
nicht hat. 17. Wenn man den Kindern allgemeinen Unterricht in der Familie
erteilen will, ist die Genehmigung des Prisidenten des Regierungsbezirks
erforderlich. Die Priifungen sollen jedoch in einer dffentlichen Volksschule
stattfinden. 23. Die Lehrpline der samtlichen Volksschulen werden von dem
Unterrichtsminister herausgegeben, welche der Oberprisident jeder Provinz (Fu
oder Ren) in sein Regierungsgebiet einzufiihren hat, aber nach dem Ortsumstande
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ist es erlaubt, mit Genehmigung des Unterrichtsministers davon gewisse Ab-
weichungen zu machen. 33. Jede Provinz ist verpflichtet, Seminare fiir Volks-
schullehrer einzurichten. 37. Die Lehrer, sowie die Lehrerinnen miissen wenigstens
18 Jahre alt sein. Unsittliche Leute sind von dem Lehramt ausgeschlossen.
38. Die Lehrer einer Volksschule sollen das Zeugnis eines Staats- oder offent-
lichen Volksschullehrerseminars haben, indes kann der Oberprésident die Erlaubnis
zur Ubernahme einer Lehrerstelle auch ohne Zeugnis erteilen. 46. In allen
Schulen sind korperliche Strafen untersagt. (Erz. Bl.)
Schulstatistik. Osterreich. Im Schuljahre 1880/81 betrug die Zahl der
Offentlichen Volksschulen in den Osterreichischen Léndern 15,479; dazu sind
noch 364 weitere zu rechnen und zwar in Galizien 157 systemisirte, aber nicht
eroffnete, die iibrigen Exposituren (28) und Notschulen (179). Von dieser
Gesamtzahl waren 314 Biirgerschulen, von denen wieder 203 achtklassig, 111
einklassig sind. Allgemeine Volksschulen sind demnach 15,165, deren Klassen-
zahl aus nachstehender Zusammenstellung ersichtlich ist: einklassig 8718, zwei-
klassig 3489, dreiklassig 1289, vierklassig 878, fiinfklassig 570, sechsklassig 160,
siebenklassig 42, achtklassig 19. Neben den Offentlichen Volksschulen bestehen
911 Privat-Volksschulen, von denen 421 das Offentlichkeitsrecht besitzen, 490
" aber nicht. Die Unterrichtssprache ist nachstehend ersichtlich: deutsch 6797,
cechisch 3929, polnisch 1166, ruthenisch 1053, slovenisch 427, italienisch 822,
serbokroatisch 281, rumifinisch 45, magiarisch 3, gemischt 956. Hiezu dienen
noch folgende Daten: In Niederdsterreich wird in vier Schulen in den ersten
- Schuljahren teilweise die cechische Sprache als Unterrichtssprache verwendet.
In Bohmen sind 2070 Schulen deutsch, 2473 cechisch, 1 gemischt; in Mahren
604 Schulen deutsch, 1343 cechisch, 52 gemischt; in Schlesien 204 Schulen
deutsch, 113 cechisch, 124 polnisch, 17 gemischt. Der Unterricht wurde erteilt:
ganztiagig in 10,960 Schulen, halbtigig in 4387 Schulen, teils ganz-, teils halb-
tigig in 132 Schulen. Die Zahl der schulpflichtigen Kinder betrug im genannten
Jahre 2,863,815; davon besuchten die offentlichen Volksschulen 2,357,228, die
Privatschulen 80,919, héhere Schulen (oder erhielten Hausunterricht) 49,349
Kinder. Vergleichen wir diese Summe 2,487,496 mit der Zahl der schulpflichtigen
Kinder, so sehen wir, dass in Osterreich immer noch iiber eine Drittel-Million
Kinder obne Schulunterricht aufwichst! In Oberdsterreich ergibt sich erfreulicher-
weise ein Uberschuss, der sich wohl dadurch erklirt, dass Kinder vor dem
schulpflichtigen Alter die Schule besuchen. Im Ganzen wirken an den offent-
lichen Volksschulen 48,441 Lehrpersonen, davon sind (einschliesslich der Religions-
lehrer) ménnliche: 38,694, weibliche (einschliesslich der Arbeitslehrerinnen) 9747
die Zahl der Katecheten betrigt ca. 10,800. (Fiir Galizien fehlt diese Angabe,
daher die Ziffer nur anndhernd gegeben werden kann.) (Fr. Sch. Z.)
Deutsches Schulwesen in Nordamerika. In Buffalo tagte im verflossenen
Jahre der 13. deutsch-amerikanische Lehrertag. Dem Bericht des von ijhm
niedergesetzten statistischen Ausschusses entnehmen wir folgende Daten: Die
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Gesamtzahl der Stidte in den Vereinigten Staaten, in welchen die deutsche
Sprache in den Schulen gelehrt wird, belduft sich auf 1105, darunter 208, in
welchen deutscher Unterricht in den Offentlichen Schulen von 918 Lehrkriiften
an 109,712 Schiiler erteilt wird. Ferner gibt es 47 Stadte, in denen die deutsche
Sprache von 164 Lebrkriften an 7222 Schiiler in Privatschulen gelehrt wird.
In 80 Stiadten endlich befinden sich Kirchenschulen mit 2275 Lehrkriften und
158,071 Schiilern. Die Gesamtzahl der deutschen Lehrkrifte belduft sich auf
3315 (1157 Lehrer und 2158 Lehrerinnen). Die Anzahl der deutschen Schiiler
ist 274,925. Die Zahlen beweisen die gewaltige Mehrung und Bedeutung des
deutschen Elements in den Vereinigten Staaten. (Fr. Sch. Z.)

Berlin und Wien. Der Stadthaushalts-Etat der Stadt Berlin fiir das
Etatsjabr 1883 bis 1884 schliesst in Einnahme und Ausgabe mit 44,194,924
Mark ab. Die hochsten Angaben beziffern sich -mit 9,073,408 und 9,063,329
Mark, die auf die Schul-, die Kapital- und Schuldverwaltung kommen. Der
Voranschlag fiir den Stadthaushalt von Wien fiir 1883 bilanzirt sich in Ein-
nahmen und Ausgaben mit rund 16!/2 Millionen Gulden oder nach dem gegen-
wirtigen Kursstande etwas iliber 28 Millionen Mark, folglich ist er um 16 Mil-
lionen Mark kleiner als der von Berlin. Fiir das Schulwesen sind in dem
Wiener Voranschlage heuer 3,157,400 fl. als Netto-Ausgaben eingestellt, denen
jedoch eine Einnahme von 69,440 fl. gegeniibersteht. (Fr. Sch. Z.)

- In Ungarn gab es 1869: 13,700 Schulen, welche von 480/ der schul-
pflichtigen Kinder besucht wurden; die Zahl der Lehrer betrug 17,000. Im
Jahre 1881 gab es dagegen 15,900 Schulen, welche 7590 der schulpflichtigen
Jugend besuchten ; derselben erteilten den Unterricht 22,000 Lehrer. (Fr. Sch. Z.)

Schulverhilinisse in Ostindien. Der Bericht iiber den &ffentlichen Unter-
richt in Bengalen im Schuljahr 1880 —81 zeigt einen Zuwachs an Schulen um
8131 und Schiillern 107,457 fiir das Jahr. Geméss den Angaben des letzten
Census betrug die Zahl der schulfihigen Knaben 5,100,000. Ein Sechstel
dieser Zahl besuchte die Schule, von den Midchen sogar nur von 150 je eine.
Von der Gesamtschulzahl waren 303 Regierungsschulen und Kollegien mit
29,775 Schiilern und 6714 waren Privatschulen mit 121,541 Schiilern. Die
Gesamtausgabe hiefiir betrug 55,086,000 Rs., wovon 20,061,215 Rs. (also etwas
iiber 400/0) von der Regierung gezahlt wurden. Die Zahl der mohamedanischen
Kinder in den Primarschulen stieg von 31,000 auf 108,000. (Erz. BlL)

Uber die Volksbildung der Tartaren im Gouvernement Saratow berichtet
das dortige statistische Komite: Im Gouvernement leben 77,549 Tartaren, 3,890
der ganzen Einwohnerzahl. Alle konnen ihre Muttersprache lesen und schreiben.
Die Kinder werden unterrichtet in Schulen, deren es bei jeder Moschee gibt
und an denen Mullahs unterrichten; aber nur die Knaben besuchen die Schule,
die Midchen erhalten Unterricht im Hause. Eine bestimmte Dauer des Schul-
besuchs ist nicht festgesetzt, jeder nimmt daran teil, bis ihm Lesen und Schreiben
und die Hauptgesetze der Religion geldufig sind. An vier hohern tartarischen
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Schulen werden die Glaubenslehren griindlicher und auch Arithmetik gelehrt;
jede der letzteren Schulen hat im Winter 150—200 Schiiler; die Lehrer der-
selben miissen wegen der hohern Vorbildung auch die Wallfahrt nach Mekka
und Medina gemacht haben. Wohlhabendere schicken ihre Sohne zur weitern
Ausbildung nach Kazan oder in’s Ausland nach Buchara und Stambul. (Erz. Bl.)

Fliegende Schulen in Portugal. Unter dem Namen ,Asociacao de escolas
moveis pelo methodo de Joao de Deus“ hat sich in Lissabon eine wohltitige
Gesellschaft gebildet, deren Zweck die Verbreitung der ersten und notwendigsten
Elemente des Primarunterrichts unter die unwissenden Schicliten der Bevolkerung
ist, indem in die verschiedenen Gegenden gepriifte Lehrer entsandt werden, um
in einem dreimonatlichen Kursus Lesen, Schreiben und Rechnen zu lehren und
zwar nach der schnellen und leichten Methode des berithmten portugisischen
Dichters und Pidagogen Joao de Deus. Ks ist dies Unternehmen sehr not-
wendig, da nach offizieller Statistik 825 von 1000 Portugisen weder lesen noch
schreiben konnen, gewiss ein ungeheurer Prozentsatz, wogegen in der Schweiz
das Verbaltnis nur 1 : 1000 ist. (Feo Beh: Z.)

Die Comeniusstiftung in Leipzig, wohl die grisste pidagogische Bibliothek
und bekanntlich eine Griindung des Leipziger Lehrervereins (1872), bestand mit
31. Dezember 1882 aus 30,819 katalogisirten Banden. Dem Bericht der
Kommission entnehmen wir, dass die Benutzung der Bibliothek von Jahr zu
Jahr erheblich zunimmt; wahrend z. B. im Jahr 1875 256 Béande an 85 Ent-
leiher abgegeben wurden, wurden im abgelaufenen Jahre 3012 Binde an 680
(darunter an 264 auswirtige) Entleiher verabfolgt. Die Werke werden Lehrern
gegen Ersatz der Portoauslagen unentgeltlich geliehen. (Adr. an die Comenius-
stiftung in Leipzig, Sidonienstrasse 51.) (Fr. Sch. Z.)

Ferienkolonien. Vor einigen Tagen erschien eine kleine, aber sebr interes-
sante Brochiire: ,Bericht iiber die deutschen Ferienkolonien fiir arme und
schwiichliche Schulkinder der Stadt Prag im Jahre 1882¢. In derselben bespricht
Herr Direktor Wanka (Karolinenthal) in eingehender Weise den im Vorjahre
gemachten Versuch des deutschen Schulpfennigvereins in Prag, eine Anzahl
armer Schiiler der deutschen Schulen Prags und der Vororte desselben einen
Monat lang wihrend der Ferien auf’s Land zur Verpflegung zu geben; der
Versuch ist in glinzender Weise gelungen und die vier Kolonien Niederliebich
bei Leipa, Biirgstein, Schonbach bei Gabel und Hradzen bei Staab gediehen unter
der Aufsicht und Pflege der dortigen Oberlehrer, resp. einer Lehrerin (Biirgstein)
vortrefflich. Der Einfluss der Ferienkolonien auf Leib und Geist der kleinen
Kolonisten ist nicht nur als ein momentaner, sondern, wie die Direkforen der
Prager Schulen, an denen die Pfleglinge im Verlaufe des Winters Unterricht
erhielten, versichern, zumeist ein nachhaltiger. Wir diirften auf einige interessante
Einzelheiten noch zuriickkommen und bemerken zugleich, dass die Brochiire
den Kollegen, welche in die Sache einen genauen Einblick gewinnen wollen,
gewiss seitens des Prager deutschen Schulpfennigvereins iiber Wunsch gern
zugesendet werden wird. (Fr. Seh. Z.)




	Pädagogische Chronik

